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Amtliche Nachrichten

Corona-Virus - wichtige 
Telefonkontakte
Corona-Hotline Gesundheitsamt Schweinfurt
Tel. 09721/55-745 (Mo-Fr 8-12 Uhr
Mo- Mi 13-16 Uhr, Do bis 17 Uhr, Sa-So 10-14 Uhr)
Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung
Tel. 089/122-220 (Mo-Fr 8-18 Uhr, Sa 10-15 Uhr)

Tagesaktuelle Informationen zu Corona:
Den neuesten Stand zum Thema CORONA, insbesondere 
aktuelle Meldungen, Allgemeinverfügungen und Rechtsver-
ordnungen, sowie geltende Maßnahmen entnehmen Sie bitte 
tagesaktuell der Internetseite des Landkreises: www. landkreis-
schweinfurt.de

Bekanntmachung
1. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses
Sitzungsort: Treffpunkt: Bauhof Kolitzheim
Datum: Montag, den 14.02.2022 • Uhrzeit: 16:30 Uhr

T a g e s o r d n u n g
lfd. Nr. Gegenstand:
öffentlicher Teil
1. Ortseinsichten
1.1. Bauhof Kolitzheim
1.2. Feuerwehrgerätehaus Unterspiesheim

Fortsetzung der Sitzung im Rathaus Kolitzheim
2. Konzepterstellung für das Alltagsradwegenetz des 

Freistaates Bayern im Landkreis Schweinfurt
3. Wünsche und Anregungen

Kolitzheim, den 08.02.2022
Herbert, 1. Bürgermeister

Hinweis:
Für Zuhörer gilt zur Teilnahme an der Gemeinderatssitzung 
die 2G-Plus-Regelung gem. § 4 der 15. BayIfSMV. Des Wei-
teren besteht FFP-2-Maskenpflicht für die gesamte Dauer 
des Aufenthalts im Sitzungsraum.

Aus der öffentlichen Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses  
vom 31.01.2022
Vorberatung des Haushalts 2022
Vermögenshaushalt
Dem Gremium wurde der Entwurf zum Vermögenshaushalt mit 
Investitionsprogramm mit der Ladung am 25.01.2022 (bei GR-
Sitzung) ausgehändigt.
Nach einer kurzen Einführung erteilt der Vorsitzende dem Käm-
merer Herrn Knoblach, der den Haushaltsentwurf erstellt hat, 
das Wort.
Herr Knoblach erläutert dem Gremium die einzelnen Haushalts-
ansätze für 2022 und den Finanzplanjahren bis 2025. Sämtli-
che Haushaltsstellen wurden überarbeitet und größtenteils mit 
Kurzerläuterungen ergänzt.
Für den Feuerwehrhausneubau Unterspiesheim sind für 2022 
noch Baukosten von insgesamt 1,2 Mio. € angesetzt. Insge-
samt 1,3 Mio. € sind für die Jahre 2022 und 2023 zum Neu-
bau des Feuerwehrgerätehauses in Kolitzheim vorgesehen. 
Gleichzeitig sind für die Rathauserweiterung ca. 1,0 Mio. € für 
2022 eingestellt. Für die Feuerwehrhausneubauten sind nur 
relativ geringe staatliche Stellplatz-Förderungen zugesagt. Im 
Finanzplan für 2025 ist die Ersatzbeschaffung für die Einsatz-
fahrzeuge LF 16/12 aus den 1990er Jahren für die Stammhei-
mer und Unterspiesheimer Wehren enthalten. Da sich das sehr 
aufwändige Beschaffungsverfahren hierzu über mehrere Jahre 
hinziehen wird, sollen entsprechende Verpflichtungsermächti-
gungen bereits im Jahr 2022 dies absichern.
Der beschlossene Neubau einer Grundschule ist für die Jahre 
2023 bis 2025 mit ca. 15 Mio. € vorgesehen. Aktuell ist hierzu 
eine staatliche Förderung von ca. 5 Mio. zu erwarten.
Der Kindergartenneubau in Unterspiesheim ist mit den Gesamt-
kosten von 3 Mio. €, abzüglich Förderungen von 1,8 Mio. € (von 
Staat und Diözese), eingeplant.
Die vorgesehene Dorfplatzsanierung am Weiher in Stammheim 
(560.000 €) mit einer ALE-Förderung (280.000 €) erstreckt sich 
auf 2022 und 2023.
Zur Erschließung (mit Wasser, Kanal, Straße und Beleuchtung) 
der Neubaugebiete Kolitzheim (0,7 Mio. €), Lindach (0,5 Mio. 
€), Gernach (0,8 Mio. €) und Zeilitzheim (1 Mio. €) sind Ansätze 
für 2022 und 2025 entsprechend vorgesehen. Im Altortbe-
reich von Stammheim ist in den nächsten Jahren wohl auch 
die älteste Wasserleitung in der Großgemeinde Kolitzheim zu 
erneuern, wofür vorsorglich 0,5 Mio. € angesetzt wurden. Für 
die Mischwasserbehandlung in Kolitzheim wird voraussichtlich 
eine Investition von 0,9 Mio. € ab 2024 nötig sein.
Zum Ersatzbau für das Gemeinschaftshaus in Herlheim sind 
in 2023 Ausgaben von 0,5 Mio. € und eine ALE-Förderung von 
0,25 Mio. € angesetzt. Fortsetzung Seite 2
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Die Gemeindekasse Kolitzheim  
gibt bekannt:
Am 15.02.2022 sind folgende gemeindliche Steuern und Abga-
ben zur Zahlung fällig:
Grundsteuer A und B – 1. Rate
Gewerbesteuer-Vorauszahlung – 1. Rate
Zahlungspflichtige, die der Gemeinde ein Lastschriftmandat 
erteilt haben, werden gebeten, selbst keine Überweisungen 
vorzunehmen. Die übrigen bitten wir, die fälligen Beträge frist-
gerecht unter Angabe der FAD-Nummer zu überweisen..

Der sehr aufwendige Breitbandausbau über die Gigabitrichtli-
nie Bayern ist von 2022 bis 2024 (zunächst mit 4 Mio. € und 
hierzu 90 % Förderung) vorgesehen. In diesem Zusammen-
hang werden noch zusätzliche umfangreiche Erneuerungen 
von Gehwegen, Kanal- und Wasserleitungen anfallen. Dafür 
sind für die Jahre 2023 bis 2025 vorsorglich insgesamt 7 Mio. 
€ eingestellt.
Insgesamt betragen die aufgezählten und weitere Haushalts-
ansätze für den Vermögenshaushalt 2022 ca. 12 Mio. €. Die 
vorgesehen Investitionen in 2022 und 2023 können noch über 
die Rücklagen finanziert werden. Für die Jahre 2024 und 2025 
sind erhebliche Kreditaufnahmen von insgesamt ca. 14. Mio. € 
erforderlich.
Es erfolgt das Einverständnis des Gremiums zum Entwurf für 
den Vermögenshaushalt 2022 und der besprochenen Ergän-
zung der weiteren Finanzplanung, zur Empfehlung an den 
Gemeinderat.
Für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen im Jahr 
2025 werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 
beschlossen.

Häckselplatz Unterspiesheim
Der Häckselplatz in Unterspiesheim ist aktuell für die Anlie-
ferung geöffnet.

Öffnungszeiten:
Freitag von 12.00 bis 17.00 Uhr und 
Samstag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass nur holzige Gartenabfälle, wie 
Baum- und Strauchschnitt, mit einem max. Durchmesser von 
15 cm angeliefert werden dürfen.
Fremdstoffe wie Steine, Metalle, Kunststoffsäcke und -schnüre 
sowie Wurzelstöcke sind selbstverständlich ausgeschlossen.
Auch sonstige (nicht holzige) Gartenabfälle wie Gras, Laub, 
Moos, Fallobst, Staudenreste und ähnliches werden aus Grün-
den der Handhabung und des Gewässerschutzes dort nicht 
angenommen.
Diese können entweder auf den eigenen Komposthaufen, in die 
Biotonne oder direkt bei einem der beiden Kompostplätze des 
Landkreises (Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle oder Kom-
postanlage Gerolzhofen) abgegeben werden. Grüngut bis 1 m³ 
sowie Strauchschnitt bis 10 m³ werden kostenlos angenommen 
(größere Mengen sind kostenpflichtig).
Auch Materialien, die zum Transport des Häckselgutes verwen-
det wurden, wie z.B. Plastikplanen, Plastiksäcke oder Netze 
müssen von den Anlieferern wieder mitgenommen werden.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass das 
Verbrennen holziger Gartenabfälle innerhalb bebauter Ortsteile 
verboten ist.
Außerhalb der bebauten Ortsteile dürfen pflanzliche Abfälle nur 
in Ausnahmefällen auf den Grundstücken, auf denen sie ange-
fallen sind, verbrannt werden. Dies muss bei der Gemeinde 
Kolitzheim vorab angezeigt werden

Notrufe und Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. Hausarzt nicht erreichbar 
ist, können Sie in dringenden Erkrankungsfällen einen Arzt des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes über Tel. 116 117 erreichen.

Notrufe
Polizei  ...............................................................................  110
Feuerwehr und Rettungsdienst  ........................................  112

Zahnärztlicher Notdienst
Aktuell unter www.notdienst-zahn.de.

Apotheken-Notdienst
Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker  
kostenlos aus dem deutschen Festnetz 0800 00 22833 vom 
Handy (max. 69 Cent/Min.) 22833.

Im Internet aktuell unter  
www.apotheken.de oder www.aponet.de.

Serviceblock
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Bekanntmachung gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarkraftwerk Herleshof“ sowie der 22. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, unmaßstäblich verkleinert.

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarkraftwerk Her-
leshof“ sowie der 22. Änderung des Flächennutzungsplans
Der Gemeinderat der Gemeinde Kolitzheim hat in seiner Sit-
zung am 11.01.2022 die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Solarkraftwerk Herleshof“ sowie der 22. 
Änderung des Flächennutzungsplans beschlossen.
Anlass dafür ist der Antrag der Fa. Climagy Kraftwerk 3 GmbH 
& Co. KG, vertreten durch die Climagy Kraftwerk 3 Verwal-
tungs-GmbH, Gräsleinsgasse 1, 97509 Kolitzheim Gemeinde-
teil Zeilitzheim vom 26.11.2021 mit dem Ziel der Realisierung 
einer Freifeld-Photovoltaik-Anlage bestehend aus zwei Teilen. 
Die Gesamtgröße der bebauten Fläche beträgt ca. 69 ha. Vor-
aussetzung für die Realisierung des Vorhabens ist die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Solarkraftwerk Herleshof“ sowie der 22. Änderung des 
Flächennutzungsplanes umfasst die Grundstücke mit den 
Fl.Nrn. 4035/1, 4035 T, 4039 T der Gemarkung Zeilitzheim 
und Fl.Nr. 1796 der Gemarkung Herlheim (Herleshof 1), sowie 
Fl.Nrn. 1405, 4043/1 der Gemarkung Zeilitzheim und Fl.Nrn. 
4135/1, 4135, 4140, 4141 T, 4143, 4133/4, 4134, 4134/1, 4142 
der Gemarkung Kolitzheim (Herleshof 2). Die Abgrenzungen 
sind dem untenstehenden Übersichtsplan zu entnehmen.
Es ist die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen.
Der Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Solarkraftwerk Herleshof“ sowie zur 22. Änderung 
des Flächennutzungsplans wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB öffentlich bekanntgemacht.
Hinweis: Die Bevölkerung wird nach Erstellung der Ent-
wurfsplanung durch ein vom Vorhabenträger beauftragtes 
Planungsbüro in einer öffentlichen Informationsveran-
staltung im Rahmen der öffentlichen Auslegung über das 
Projekt informiert. In diesem Zuge werden dann sämtliche 
Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde zur Einsicht-
nahme bereitgestellt. Hierzu können Stellungnahmen abge-
geben werden. Ebenso erfolgt die Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange. Sämtliche Termine und 

Fristen zu diesen Verfahren werden rechtzeitig im Amts-
blatt und auf der Homepage bekannt gegeben. Die abschlie-
ßende Entscheidung über die Realisierung der Planung 
obliegt dem Gemeinderat.

Amt für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken
Verfahren Mönchstockheim 4
Gemeinde Sulzheim
Landkreis Schweinfurt

Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
und ihrer Stellvertreter
(§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG, Art. 4 
Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Mönchstockheim 
4 gehörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden 
Erbbauberechtigten werden zur Wahl der ehrenamtlichen Vor-
standsmitglieder und ihrer Stellvertreter geladen.
Der Wahltermin findet unter der Leitung des Amtes für Ländli-
che Entwicklung Unterfranken statt am:
Donnerstag, den 07.04.2022 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Ort: im Gemeinschaftshaus Mönchstockheim,
Kirchplatz 11, 97529 Sulzheim
Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besit-
zen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele 
Teilnehmer an der Wahl des Vorstandes beteiligen.
Auf Grund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie 
sind Versammlungen nach wie vor nicht möglich. Deshalb hat 
das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten verfügt, dass die Erstwahl eines Vorstands auch in einem 
Wahltermin durchgeführt werden kann, an dem die Wahlbe-
rechtigten über einen längeren Zeitraum, an einem geeigneten 
Ort, einzeln ihre Stimme abgeben können. 
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Ländliche Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 40, 97082 
Würzburg, oder per E-Mail an
poststelle@ale-ufr.bayern.de wenden.
Würzburg, den 02.02.2022
Gez. Martin Eichholz
Techn. Amtsrat
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken

Andere Stellen und Behörden

Geänderte Öffnungszeiten  
der Impfstelle in Gerolzhofen  
ab 14. Februar
Aufgrund der gesunkenen Nachfrage öffnet die Impfstelle 
Gerolzhofen ab dem 14. Februar dienstags bis donnerstags 
– Personen ab 12 Jahren benötigen weiterhin keinen Termin
Schweinfurt Stadt und Landkreis. Weiterhin geht die Zahl der 
täglichen Impfungen in der Region Schweinfurt zurück. Auf-
grund dieser geringen Nachfrage haben Stadt und Landrat-
samt entschieden, die Öffnungszeiten der Impfstelle in Gerolz-
hofen anzupassen. Die dortige Impfstelle in der Stadthalle 
öffnet ab dem 14. Februar 2022 immer dienstags, mittwochs 
und donnerstags, von 12 bis 19 Uhr. Bislang hatte die Impf-
stelle täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Hohe Impfquote entscheidend im Kampf gegen die Pande-
mie
Um die Pandemie als Gemeinschaft erfolgreich einzudäm-
men, ist und bleibt es das oberste Ziel, dass die Impfquote 
wieder ansteigt. Nur so lässt sich die bestehende Impflücke 
schließen. Ob Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung („Booster“) – 
Jede Impfung zählt, um diesem Ziel näher zu kommen.
Stadt und Landratsamt Schweinfurt bieten weiterhin ein umfas-
sendes und zuverlässiges Impfangebot. Erst kürzlich wurde 
der Zugang zum Impfangebot erneut vereinfacht.

Impfung für Personen ab 12 Jahren grundsätzlich ohne Ter-
min möglich
Die Impfung ohne Termin ist seit dem 31. Januar 2022 grund-
sätzlich bei allen Impfangeboten in Stadt und Landkreis 
Schweinfurt (außer im Impfladen in der Stadtgalerie) für Perso-
nen ab 12 Jahren möglich.
Eine Terminbuchung ist hingegen notwendig für die Impfung 
für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren - unabhängig vom 
Standort, an dem diese durchgeführt wird.
In Gerolzhofen werden Kinderimpfungen immer donnerstags 
(15 -19 Uhr) und im Impfzentrum Schweinfurt werden diese 
täglich (15 - 19 Uhr) angeboten.

Die Terminvergabe für den Impfladen in der Stadtgalerie und 
für die Kinderimpfungen ist über folgenden Link möglich: www.
landkreis-schweinfurt.de/impftermin Alternativ steht montags 
bis freitags von 8 bis 12 Uhr auch die Hotline 0800-8772834 
der Firma 21Dx GmbH, die das Impfzentrum im Auftrag von 
Stadt und Landratsamt Schweinfurt betreibt, für die Terminver-
einbarung zur Verfügung.

Freie Impfstoffwahl
Seit dem 31. Januar ist auch der Impfstoff wieder frei wählbar. 
Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landratsamt 
Schweinfurt bietet an all seinen Standorten die Wahl zwischen 
den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Damit können nun 
auch wieder alle Personen über 30 Jahren den Impfstoff von 
Biontech wählen.

Informationsangebot von Stadt und Landratsamt
Alle Öffnungszeiten der Impfstellen in Stadt und Landkreis 
sowie weiterführende Informationen zum Thema „Corona-
Schutzimpfung“ finden Bürgerinnen und Bürger online unter 
www.schweinfurt.de/sofortimpfung und unter
www.landkreis-schweinfurt.de/sofortimpfung.

Gewählt wird schriftlich und geheim. Der Wahltermin dient 
lediglich der Stimmabgabe und wird unter Beachtung der 
allgemeinen Coronaschutz- und Hygienemaßnahmen 
durchgeführt. Das für die Vorstandswahl eingerichtete Wahllo-
kal darf nur einzeln und mit FFP2-Maske betreten werden.
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken hat die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter auf je 5 festgesetzt.
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann 
somit insgesamt maximal 10 Personen wählen. Sie werden 
auf die Dauer von sechs Jahren gewählt; eine Wiederwahl ist 
zulässig.
Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die 
Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstü-
cke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 
Nr. 1 FlurbG).
Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigen-
tümer gelten als ein Teilnehmer. Gemeinschaftliche Eigentü-
mer sind nur stimmberechtigt, wenn von allen abwesenden 
Miteigentümern eine schriftliche Vollmacht vorliegt. Wenn Ehe-
partner gemeinschaftliches Eigentum haben, brauchen diese 
ebenfalls eine schriftliche Vollmacht des abwesenden Ehepart-
ners. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen 
werden.
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben zum Wahltermin eine schriftliche Vollmacht vorzu-
legen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG 
jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, 
auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die den 
Wahltermin nicht selbst wahrnehmen können, werden daher 
zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist.
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellver-
treter werden am Wahltermin von den Teilnehmern oder Bevoll-
mächtigten in geheimer Wahl mittels Stimmzettel gewählt. Die 
Wahl der Vorstandsmitglieder und deren Stellvertreter findet in 
einem Wahlgang statt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, 
das unter Aufsicht des Wahlausschusses gezogen wird.
Der Stellvertreter mit der höchsten Stimmenzahl vertritt das 
erste Vorstandsmitglied, der mit der nächst niedrigeren Stim-
menzahl das zweite Vorstandsmitglied usw.
Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken wird bei der 
Wahl durch einen örtlichen Wahlausschuss unterstützt, der die 
ordnungsgemäße Durchführung der Wahl überwacht.
Die Karte zum Verfahrensgebiet, aktuelle Informationen zur 
Wahl und bereits eingegangene Wahlvorschläge können ab 
01.03.2022 im Internet auf der Homepage des Amtes für Länd-
liche Entwicklung Unterfranken (http://www.landentwicklung.
bayern.de/unterfranken unter „Projekte in Unterfranken“, „Ver-
waltungsakte zu öffentlich-rechtlichen Schritten in Flurneuord-
nungen und Dorferneuerungen“, „Ladung zur Vorstandswahl 
oder Neuwahl“) eingesehen werden.
Die o. g. Unterlagen sind zudem in der Zeit vom 23.03.2022 bis 
06.04.2022 in der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen, Brun-
nengasse 5, 97447 Gerolzhofen (während der Dienststunden) 
zur Einsicht ausgelegt.
Zusätzlich liegen diese Unterlagen in der Gemeinde Sulzheim, 
Wilhelm-Behr-Straße 10, 97529 Sulzheim am 29.03.2022 von 
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr aus.
Ergänzend erhalten die Wahlberechtigten vom Amt für Länd-
liche Entwicklung Unterfranken vor dem Wahltermin per Post 
ausführliche Informationen zur Wahl. Die Wahlinformationen 
enthalten auch die Liste der Personen, die sich bis zu diesem 
Zeitpunkt als Kandidaten zur Wahl bereit erklärt haben.
Außerdem wird hiermit dazu aufgerufen, bis Mittwoch, den 
30.03.2022 (noch weitere) Wahlvorschläge schriftlich beim 
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (Zeller Straße 
40, 97082 Würzburg; per Mail: poststelle@ale-ufr.bayern.de), 
mit Angabe des Vor- und Nachnamens und der Wohnad-
resse des Wahlkandidaten einzureichen. Die vorgeschlage-
nen Kandidaten sollten dazu bereit sein, die Wahl anzunehmen.
Für Rückfragen hinsichtlich der Wahl des Vorstands können Sie 
sich unter dem Betreff „Vorstandswahl Flurneuordnung Mönch-
stockheim 4“ schriftlich entweder per Post an das Amt für 
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Bewerbungsschluss am 11. März 2022
Wer eine Idee umsetzen will, die einen Beitrag zu den Entwick-
lungszielen „Demographischer Wandel“, „Kultur und Touris-
mus“, „regionale Besonderheiten“ oder „Wirtschaft“ leistet und 
das Bürgerengagement in der Region des Schweinfurter Lands 
stärkt, kann gerne bis zum 11. März 2022 eine schriftliche 
Anfrage an die LAG Schweinfurter Land e. V. richten.
Weitere Informationen und die entsprechenden Bewerbungs-
unterlagen zum LEADER-Projekt erhalten Interessierte auf 
der Homepage der LAG Schweinfurter Land e. V. (www.lag-
schweinfurterland.de), per E-Mail an lag@lrasw.de oder telefo-
nisch unter 09721/55-636.
Auf der Homepage unter www.lag-schweinfurterland.de/pro-
jekte können zur Orientierung auch die Projekte und Ideen der 
vergangenen Jahre eingesehen werden.

Noch 50 Interviewerinnen und 
Interviewer für den Zensus gesucht! 
Bewerbung bis Ende Februar möglich
„Erfassen, was ist. Gestalten, was wird“ - Der Zensus liefert 
wichtige Daten, die zur zukünftigen Gestaltung des Land-
kreises beitragen
Landkreis Schweinfurt. Ein wichtiges Ziel rund um den Zen-
sus 2022 im Landkreis muss noch erreicht werden: Derzeit 
fehlen der örtlichen Erhebungsstelle noch 50 Interviewer/-
innen, die von Mai bis August 2022 im Rahmen der Haushal-
tebefragung im Landkreisgebiet eingesetzt werden.
Eine erfreuliche Nachricht: 140 ehrenamtliche Interviewerinnen 
und Interviewer haben sich bereits gemeldet. Vielen Dank für 
dieses Engagement! Der Zensus liefert wichtige Daten, die zur 
zukünftigen Gestaltung des Landkreises beitragen. Ganz nach 
dem Motto des Zensus 2022: „Erfassen, was ist. Gestalten, 
was wird.“

Vergütung und Schulung
Vergütet wird jedes durchgeführte Interview mit einer steuer-
freien Aufwandsentschädigung, die bei durchschnittlichem 
Arbeitsumfang insgesamt etwa 700 - 800 Euro beträgt. Zudem 
werden Auslagen wie Porto-, Telefon- und Fahrtkosten erstattet. 
Anfang April findet eine halbtägige Schulung statt, in der die 
Interviewer/-innen auf die Tätigkeit vorbereitet werden und die 
nötigen Arbeitsmaterialien erhalten.
Aufgrund des Pandemiegeschehens wird der persönliche 
Kontakt weitestgehend reduziert: In einer kurzen Befragung 
geben Bürger/-innen u.a. Auskunft über die Anzahl der Perso-
nen im Haushalt und über einige zentrale Angaben der Haus-
haltsmitglieder. Die Interviews erfolgen unter strengen Vorga-
ben zum Infektionsschutz.
Es ist für die Befragung zum Beispiel nicht notwendig, dass 
Interviewerinnen und Interviewer die Wohnungen der Befrag-
ten betreten. Sofern das Infektionsgeschehen eine persönliche 
Befragung auch unter Einhaltung von Hygiene- und Schutz-
maßnahmen nicht zulassen sollte, ist als Alternative beabsich-
tigt, die Auskünfte telefonisch einzuholen.
Insgesamt ist es eine Tätigkeit, die auch als berufstätige Per-
son möglich ist, sofern eine zeitliche Flexibilität besteht. Insbe-
sondere für junge Erwachsene bietet sich die Chance, an die-
ser Aufgabe zu wachsen.
Bei der Befragung lernen die Interviewer/-innen viele Menschen 
kennen, erfahren etwas über ihre Mitmenschen und sie erlan-
gen eine Vielzahl an wertvollen Erfahrungen und Kenntnis-
sen, zum Beispiel, wie sie mit zunächst unbekannten Personen 
ins Gespräch kommen können, Termine effizient vereinbaren, 
Routen effektiv planen und eine Befragung durchführen.
Ergänzende Informationen finden sich auf der Homepage des 
Landratsamtes: www.landkreis-schweinfurt.de/zensus2022.
Die Bewerbung als Erhebungsbeauftragte/-r ist noch bis 
Ende Februar ganz einfach online möglich unter www.land-
kreis-schweinfurt.de/zensus2022.
Weitere Fragen beantwortet das Team der Erhebungsstelle 
Zensus 2022 sehr gerne per Mail (zensus2022@lrasw.de) oder 
telefonisch unter der Nummer: 09721-55283.

Mach mit!  
Aktionsjahr „Mein Main“ 2022
Bayerischer Main. Mit einem Aktionsjahr will das Netzwerk 
Main zusammen mit vielen Partnern entlang des gesamten 
bayerischen Mains im Jahr 2022 den Fluss in den Mittelpunkt 
stellen. Gesucht sind Kommunen, Vereine, Organisationen,  
Bildungseinrichtungen und Akteure, die sich mit eigenen Ver-
anstaltungen und Angeboten rund um den Main beteiligen 
möchten. 
Damit soll ein Zeichen gesetzt werden, wie wichtig und wertvoll 
der Main für alle ist. Darum startet das Aktionsjahr anlässlich 
des Weltwassertags der Vereinten Nationen am 22. März 2022 
mit einer gemeinsamen Müll-Sammel-Aktion, an der sich jeder 
beteiligen kann. 
Das Netzwerk Main ist ein Projekt des Flussparadieses Franken 
und setzt sich unter dem Motto „leben - lernen -schützen“ für 
die Vernetzung der Städte und Kommunen entlang des Flusses 
ein. Für das Aktionsjahr können sowohl etablierte Formate als 
auch neue Ideen an das Netzwerk gemeldet werden. Weitere 
Informationen: www.netzwerkmain.de

Zusätzlicher Bewerbungsaufruf: 
Projektideen zur „Unterstützung 
des Bürgerengagements II“
LAG Schweinfurter Land unterstützt erneut 
lokale Kleinprojekte finanziell
Landkreis Schweinfurt. Im Rahmen des LEADER-Projekts 
„Unterstützung Bürgerengagement“ können sich auch im Jahr 
2022 wieder Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Organisa-
tionen mit Kleinprojekten um eine finanzielle Unterstützung 
bewerben. Der LAG Schweinfurter Land e.V. stehen hierfür 
noch finanzielle Mittel in Höhe von ca. 3.800 Euro zur Verfü-
gung.
Es handelt sich hierbei um nicht vergebene Mittel aus dem letz-
ten Aufruf sowie um Rückflüsse aus einem Projekt, das in gerin-
gerem finanziellen Rahmen umgesetzt wurde.
„Ich freue mich, dass ein weiterer Förderaufruf möglich gewor-
den ist. Mit den verbleibenden Mitteln können noch einmal 
vielfältige lokale Projekte finanziell unterstützt werden. Sie alle 
tragen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in 
unserer Region bei“ sagt Landrat Florian Töpper, Vorsitzender 
der LAG Schweinfurter Land e.V.

Voraussetzungen für eine Bewerbung
Die Kleinprojekte müssen mindestens einem Entwicklungsziel 
der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dienen und das Bür-
gerengagement des Schweinfurter Lands stärken. Die Ent-
wicklungsziele der LES zielen auf die Gestaltung des demogra-
phischen Wandels, die Erlebbarkeit von Kultur und Tourismus 
im Schweinfurter Land, die Aufwertung regionaler Besonderhei-
ten sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes ab. Mit der 
beantragten Förderung sollten die Kosten für das Kleinprojekt 
möglichst gedeckt werden.
Alle eingereichten Projekte werden nach festgelegten Kriterien 
bewertet und entsprechend der ermittelten Rangfolge berück-
sichtigt. Die LAG hofft, wiederum attraktive Projektideen zur 
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zu erhalten 
und finanziell unterstützen zu können.
Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Vereine und Orga-
nisationen mit Sitz im Gebiet der LAG. Ausgenommen sind 
jedoch Organisationen, die politische Ziele verfolgen sowie 
kommunale Körperschaften. Berechtigt sind auch Projektträger 
der Förderaufrufe 2017-2020. Die Höhe einer möglichen Unter-
stützung beträgt maximal 2.500 Euro pro Kleinprojekt. Dieses 
darf erst nach der Bewilligung begonnen werden. Aufgrund der 
2022 auslaufenden Förderphase müssen die Kleinprojekte bis 
zum 31.12.2022 abgeschlossen und mit der LAG Schweinfurter 
Land e. V. vollständig abgerechnet sein.
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Berufliche Oberschule 
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Schweinfurt 
 
Goethestraße 5    Tel.: 09721 97807 - 0 E-Mail: verwaltung@fosbos-sw.de 
97421 Schweinfurt  Fax: 09721 97807 - 47 www.fosbos-sw.de 

Anmeldung für den Eintritt in die Berufliche Oberschule Schweinfurt,  
Staatliche Fach- und Berufsoberschule zum Schuljahr 2022/2023 

Die Anmeldungen für den Eintritt in die Fachoberschule und Berufsoberschule erfolgt zunächst online. Besuchen Sie hierzu 
unsere Homepage (www.fosbos-sw.de) und folgen Sie dem Link zur Anmeldung. Die für die Anmeldung notwendigen 
Anmeldeunterlagen werden an der Beruflichen Oberschule Schweinfurt in der Zeit vom 

07. bis 18. März 2022 
zwischen 11:30 und 15:00 Uhr (Mo, Mi, Fr) oder zwischen 13:30 und 17:00 Uhr (Di, Do) entgegengenommen. Spätere 
Anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn an der Schule noch freie Kapazitäten vorhanden sind.  
Aufnahmevoraussetzungen für die Fachoberschule 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 11 einer Fachoberschule ist ein mittlerer Schulabschluss sowie die 
Eignung für den Bildungsgang der Fachoberschule. Für die Durchführung des Praktikums ist unter Umständen der Nachweis 
einer Coronaschutzimpfung erforderlich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Schule. Die endgültige Aufnahme 
ist abhängig vom Bestehen einer Probezeit. 
Die Eignung für den Bildungsgang der Fachoberschule ist gegeben: 
1. bei Vorliegen der Erlaubnis zum Vorrücken in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums oder 
2. bei einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im Zeugnis über den mittleren 

Schulabschluss, wobei nur eine Note schlechter als 4 sein darf oder 
3. wenn im Zeugnis der Vorklasse der Fachoberschule in allen Fächern mindestens die Note 4 erzielt wurde oder die Note 5 in einem 

Fach durch mindestens einmal die Note 2 oder zweimal die Note 3 ausgeglichen werden kann (Notenausgleich!). 

Für die Aufnahme in die Vorklasse der Fachoberschule gelten grundsätzlich die gleichen Aufnahmebedingungen. Wer 
allerdings den erforderlichen Notendurchschnitt nicht nachweisen kann, kann diesen auch durch ein entsprechendes 
pädagogisches Gutachten der abgebenden Schule ersetzen, das auf die Gründe für das Nichterreichen des Notendurchschnitts 
eingeht. 

Aufnahmevoraussetzungen für die Berufsoberschule 
Der unmittelbare Eintritt in die Jahrgangsstufe 12 einer Berufsoberschule setzt den Nachweis eines mittleren Schulabschlusses, 
die notwendige und entsprechende berufliche Vorbildung sowie die Eignung für den Bildungsgang der Berufsoberschule 
voraus. Die endgültige Aufnahme ist abhängig vom Bestehen einer Probezeit. Die berufliche Vorbildung muss der jeweiligen 
Ausbildungsrichtung entsprechen. Hinweise zur Zuordnung der Ausbildungsberufe zu einer Ausbildungsrichtung sind unter 
dem Link: http://www.bfbn.de/berufliche-oberschule/aufnahme/berufszuordnung zu erhalten. Die Eignung für den Bildungsgang der 
Berufsoberschule unterliegt grundsätzlich den gleichen Kriterien wie bei der Fachoberschule. Allerdings kann auch 
aufgenommen werden, wer im Jahreszeugnis der Vorklasse oder des Vorkurses in allen Fächern mindestens die Note 4 erzielt 
hat oder einen Notenausgleich (s. oben!) bekommt. Kann die Eignung über das Zeugnis des mittleren Schulabschlusses nicht 
nachgewiesen werden, so besteht die Möglichkeit, sich einer Eignungsprüfung (Mittwoch, 27. Juli 2022) in den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik zu unterziehen. 
Der freiwillig zu besuchende einjährige Vorkurs der Berufsoberschule (Unterricht am Samstag) dient zur Auffrischung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. In den Vorkurs kann auch aufgenommen 
werden, wer sich im letzten Jahr der Berufsausbildung oder der Berufserfahrung befindet. 
Die Aufnahme in die Vorklasse der Berufsoberschule setzt den Nachweis eines mittleren Schulabschlusses voraus. 
Wer eine erfolgreiche Berufsausbildung, jedoch keinen mittleren Schulabschluss besitzt, wird in die Vorklasse der 
Berufsoberschule aufgenommen, wenn er in einer Aufnahmeprüfung (Mittwoch, 27. Juli 2022) in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik jeweils mindestens die Note 4 erzielt oder einen Notenausgleich (s. oben!) bekommt. 
Bei der Anmeldung sind der Schule vorzulegen: 
a) ein Ausdruck der Online-Anmeldung 
b) die zum Nachweis der Aufnahmevoraussetzungen notwendigen Zeugnisse im Original und Kopie 
c) das aktuelle Zwischenzeugnis (der 10. Jahrgangsstufe) im Original und Kopie (nur für die FOS) 
d) der entsprechende Berufsnachweis/Ausbildungsnachweis im Original und Kopie (nur BOS) 
e) ein amtlicher Lichtbildausweis 
f) ein lückenloser tabellarischer Lebenslauf mit Bild, Datum und Unterschrift 
g) ein Nachweis über eine Masernschutzimpfung  
h) ein amtliches Führungszeugnis (nur von Bewerbern, die nicht unmittelbar von einer öffentlichen Schule übertreten) 
i) gegebenenfalls Nachweis einer Coronaschutzimpfung 
Können die schulischen und beruflichen Vorbildungsnachweise (Buchst. b) nicht schon bei der Anmeldung vorgelegt werden, 
müssen sie bis spätestens Freitag, 29.07.2022 nachgereicht werden. Andernfalls wird von der Schule ein Ablehnungsbescheid 
erteilt, sofern nicht zwingende Gründe geltend gemacht werden, die eine Fristverlängerung rechtfertigen.  
 
Weitere Informationen zur Anmeldung sind auch auf der Internetseite unserer Schule zu erhalten: www.fosbos-sw.de . 
Beachten Sie hierbei insbesondere die Präsentation zum virtuellen Informationstag! 
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Pfarrei St. Antonius Lindach

Samstag, 12.02.22 - 6. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Margaretha Hellert u. vst. Ang.
Donnerstag, 17.02.22
Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Erika u. Johann Englert u. Ang.
Sonntag, 20.02.22 - 7. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wortgottesdienst

Pfarrei St. Bartholomäus Stammheim
Sonntag, 13.02.22 - 6. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Eucharistiefeier für

Josef Wirth - 2. Seelenamt
Mechthilde Schmitt - 3. Seelenamt
Hildegard u. Richard Wieland u. Ang.

Samstag, 19.02.22 - 7. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Leonhard u. Irma Wieland u. Ang.
Adolf Nöller u. vst. Ang.

Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Zeilitzheim

Sonntag, 13.02.22 - 6. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Wortgottesdienst
Montag, 14.02.22 - Montag der 6. Woche im Jahreskreis
09:00 Uhr Eucharistiefeier

-Meditation-
Donnerstag, 17.02.22
Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Manfred u. Hadwina Albert (S)
Anton u. Rosina Then, Franz Pfriem u. Eltern (L)
Joseph Bäuerlein, Vst. d. Fam. Pohli
Josef u. Rosa Hauck, Vst. d. Fam. Hauck u. 
Steuerwald
Vst. d. Fam. Himon, Lutz u. Bäuerlein

Sonntag, 20.02.22 - 7. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Eucharistiefeier für

Rosa Vicedom - 3. Seelenamt
Alfons Hahner

Pfarrei St. Sebastian Unterspiesheim, 
St. Bartholomäus Oberspiesheim  
und St. Ägidius Gernach
6. Sonntag im Jahreskreis
Samstag, 12.02.22
Ger 18.30 Messfeier (Kirche)
Sonntag, 13.02.22
Osp 09.00 Messfeier (Friedhof)
Usp 10.15 Messfeier (Kirche)
Drei 18.00 Segnungsfeier Valentinstag (Kloster St. Ludwig)
Montag, 14.02.22, Hl. Cyrill (Konstantin) u. Hl. Methodius
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (GZ)
Dienstag, 15.02.22
Usp 18.30 Messfeier  (Kirche)
Drei 19.30 Ehevorbereitung (Kirche)
Mittwoch, 16.02.22
Usp 16.00 KÖB: Bücherei (GZ)
Ger 18.30 Messfeier (Kirche)
Donnerstag, 17.02.22, 
Hll. Sieben Gründer des Servitenordens
Osp 18.30 Messfeier (Kirche)
Usp 19.30 PGR-Ortsausschuss: Treffen (GZ)
Samstag, 19.02.22
Osp 08.00 Altpapiersammlung

Infoabend der Ludwig-Derleth-
Realschule Gerolzhofen
Am Mittwoch, 09. März 2022, um 18:30 Uhr lädt die Ludwig-
Derleth- Realschule Gerolzhofen alle Eltern und Schüler der 
vierten Klasse Grundschule und der fünften Klasse Mittelschule 
zu einer digitalen Informationsveranstaltung zum Übertritt 
an die Realschule ein. Interessierte Eltern können sich form-
los unter info5@rsgeo.de anmelden und erhalten rechtzeitig 
vor der Veranstaltung einen Einladungslink per E-Mail. Unser 
Schulfilm und unsere Bildergalerie auf unserer Homepage 
www.rs-geo.de geben Ihnen vorab einen Einblick in unseren 
vielfältigen Schulalltag.

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Marienhain
Herzliche Einladung 
zur Segensfeier für Liebende zum Valentinstag“
Vom Alltagswasser und Festtagswein“
Sonntag, 13. Februar 2022, 18.00 Uhr, 
Klosterkirche Sankt Ludwig
Zu einem besonderen Gottesdienst am Vorabend des Valen-
tinstages lädt der Pastorale Raum Gerolzhofen in Zusammenar-
beit mit der Katholischen Ehe- und Familienseelsorge Schwein-
furt ein.
Im Gottesdienst am Sonntag, 13. Februar 2022 um 18.00 Uhr 
in der Klosterkirche Sankt Ludwig können sich Paare für den 
gemeinsamen Weg segnen lassen.
Egal, ob frisch verliebt oder schon seit Jahren verheiratet: Am 
Valentinstag steht die Liebe und die Beziehung zueinander im 
Mittelpunkt. Als Paar sind Sie eingeladen,
Ihr gegenseitiges Verständnis zu vertiefen, Ihre Liebe neu zu 
entdecken und zu feiern - und dann gemeinsam gesegnet und 
gestärkt wieder hinaus in den Alltag zu gehen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Kirche bitte auf 
ausreichend Abstand achten und FFP2-Maske tragen. Weitere 
Informationen bei Pastoralreferent Josef Pohli unter Tel. 09382-
3181447.

Pfarrei St. Jakobus Herlheim

Sonntag, 13.02.22 - 6. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Eucharistiefeier für

Vst. Ang. d. Fam. Ferdinand Hauck (L)
Erhard Fledering u. Ang.
Vst. d. Fam. Dereser u. Finster

Samstag, 19.02.22 - 7. Sonntag im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Ingrid Fratz, Vst. d. Fam. Fratz u. Rothkegel
Oswald u. Eugenie Kern u. vst. Ang.

Pfarrei St. Stephanus Kolitzheim
Sonntag, 13.02.22 - 6. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Eucharistiefeier für

Pfr. Arno Stöcklein u. vst. Ang.
Mittwoch, 16.02.22 - Mittwoch der 6. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Rosenkranz / Andacht
Freitag, 18.02.22 - Freitag der 6. Woche im Jahreskreis
18:30 Uhr Eucharistiefeier für

Waltraud Hertlein - 2. Seelenamt
Herbert Schneider u. Ang. (L)

Sonntag, 20.02.22 - 7. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Eucharistiefeier für

Walter Kreis, Bruno, Maria u. Alfons Häusner u. 
Ang.
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Anschluss daran eine gemeinsame Anbetungsstunde. Eine 
Gebetswache sorgt in den Stunden von 11.00 Uhr bis 16.30 
Uhr für die notwendigen Hygienemaßnahmen (Lüften, Abstand, 
Sicherheit). Sehr herzlich sei deshalb allen gedankt, die diese 
Aufgabe übernommen haben. Um 16.30 Uhr ist eine Gebetszeit 
für die Kommunionfamilien angeboten und um 17.30 Uhr wiede-
rum eine gemeinsame Gebetszeit, bevor wir die Eucharistie um 
18.30 Uhr feiern. Ein Dank an die Frauen des Blumenschmucks, 
die für den Schmuck der Kirche sorgen. Ein Dank allen, die 
(Frühlings-)Blumen zur Verfügung stellen, diese können bis zum 
Abend des 21.02.22 in die Kirche gebracht werden.

MISEREOR-Aktion Solibrot
Kommunionkinder und Firmlinge 2022 der Gemeinden Unter-
und Oberspiesheim und Gernach unterstützen zum zweiten 
Mal die „Solibrot-Aktion“ von MISEREOR und damit Projekte 
gegen Armut, Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen.
Was ist ein Soli-Brot? Wie kann ich mich beteiligen?
Bestellen Sie mittels dieses Zettels (der der neuen Gottes-
dienstordnung beiliegt) bis zum 25.02.22 bei unserem Koope-
rationspartner Klosterbäckerei der Abtei Münsterschwarzach 
(Bäckermeister Leo Stöckinger) wahlweise

a) Delikatess-Vollkornbrot
Ein herzhaft leckeres Weizen-Vollkornbrot – natürlich handge-
macht. Ein malziges, kaffeebraunes Kastenbrot mit reichlich 
Gehalt an Sonnenblumenkernen.
Zutaten: Weizenvollkornmehl*, Sonnenblumenkerne, Roggen-
malzflocken*, Natursauerteig* getrocknet, flüssiges Gersten-
malz*, Kartoffelflocken, Meersalz, Hefe, Gewürze, geröstetes 
Malzmehl*. (*Allergener Stoff)

oder/und

b) Klosterkruste
Ein „Klassiker“, ein Roggenmischbrot, aus der Klosterbäckerei. 
Ein mild-säuerliches, krustiges Brot für alle Zwecke passend. 
Ein Stück fränkischer Brotkultur. Zutaten: Roggenmehl*, Wei-
zenmehl*, Natursauerteig (Roggenmehl*, Wasser) Meersalz, 
Hefe, geröstetes Malzmehl*, Rapsöl, Gewürze. (*Allergener 
Stoff)

Wenn Sie durch die Abgabe des Bestellzettels bis Freitag, 
25. Februar 2022 am Pfarrhausbriefkasten, Kirchgasse 6 
(Pfarrhaus) oder in den in den Kirchen aufgestellten Boxen 
Brote bestellen, können Sie Ihr frisches, abgepacktes Brot 
am jeweiligen Freitag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr in 
den drei Kirchen der Gemeinden Unterspiesheim, Oberspies-
heim und Gernach abholen. Mit 70ct pro Brot unterstützen 
Sie Misereor. Fragen und Auskünfte: Kath. Pfarramt, Kirch-
gasse 6, 09723/1433 oder 0175 76 49 655 (Pfr. Amrehn), 
pfarrei.unterspiesheim@bistum-wuerzburg.de.   
Ihr Solibrot-Team

Ausgabe des Solibrotes
In unseren drei Gemeinden wird an den Freitagen 11.03./18
.03./25.03./01.04./08.04. Das Solibrot ausgegeben, das Sie 
auf dem rosafarbenen Zettel bis zum 25.02.22 bestellt haben. 
Unsere Firmlinge stehen bereit, um Ihnen die Brote auszuhän-
digen und das Geld in Empfang zu nehmen. Mit jeweils 70ct 
unterstützen Sie die Solibrot-Aktion von Misereor. Danke dafür!

Kinderfastenaktion
„Rucky Reiselustig und die Klimadetektive“ sind in diesem Jahr 
bei der Kinderfastenaktion von Misereor am Werk. Das dazu-
gehörende Comic informiert über die Situation in Bangladesh. 
Das Ergebnis der Opferkästchen unterstützt die MISEREOR-
Partnerorganisation BARCIK. Das ist eine Abkürzung und steht 
für Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge. 
Die Organisation unterstützt unter anderem in Dhaka, der 
Hauptstadt von Bangladesch, Menschen, die wegen der Fol-
gen des Klimawandels ihr Zuhause verlassen müssen und eine 
neue Heimat suchen. Jeden Tag fliehen bis zu 1.400 Menschen 
in die Stadt. Oft sind es Fischer- oder Kleinbauernfamilien. Ihre 
Ernte wird von Überschwemmungen zerstört oder die Saat geht 
gar nicht erst auf, weil es so heiß und trocken ist. 

7. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 20.02.22
Ger 09.00 Messfeier (Friedhof)
Usp 10.15 Messfeier für die Pfarrgemeinden (Kirche)

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro der drei Gemeinden ist nur noch für unaufschieb-
bare Angelegenheiten geöffnet und auch hier unter Beachtung 
der üblichen Hygieneregeln (Abstand, Maskenpflicht) mon-
tags von 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und donnerstags von 16.00 
Uhr - 18.00 Uhr geöffnet. Unter der Nummer des Pfarramtes 
09723/1433 oder Handy 0175/7649655 können Sie Verbindung 
aufnehmen. Gerne können Sie auch eine Mail schreiben: pfar-
rei.unterspiesheim@bistum-wuerzburg.de (Bitte benutzten Sie 
nur diese Adresse). Auch können Sie Anliegen, Anregungen 
und Anfragen in die Briefkästen am Pfarrhaus Unterspiesheim, 
Kirchgasse 6, einwerfen. Kontoverbindung der Kirchenstiftung: 
IBAN DE59 7936 2081 0001 8127 69 (BIC GENODEF 1GZH)

KÖB Unterspiesheim (montags, mittwochs)
Zum jetzigen Zeitpunkt kann man die Bücherei nur besuchen, 
wenn man sich nach der 2 G-Regel ausweisen kann. Wer diese 
Vorgabe nicht erfüllen kann, dem bieten wir an, während der 
Öffnungszeiten telefonisch Lesestoff zu bestellen. Tel. 09723-
936950. Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 16.00 - 
18.00 Uhr. Infos auch unter www.unterspiesheim.koeb-unter-
franken.de

Bücherschrank (offenes Angebot)
Am Generationenplatz Unterspiesheim wurde im Rahmen des 
Regionalbudgets 2021 ein offener Bücherschrank aufgestellt. 
Kostenfrei können Sie sich hier mit Literatur versorgen. Auch 
Kinder und Jugendbücher sind hier zu finden. Gerne können 
Sie die Bücher mitnehmen. Auch können Sie gut erhaltene 
Literatur einstellen. Probieren Sie es doch einfach einmal aus. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an das Pfarr-
amt wenden.

„Vom Alltagswasser und Festtagswein“
Eine Segensfeier für Liebende zum Valentinstag beginnt am 
Vorabend, Sonntag, 13. Februar 2022, um 18.00 Uhr in der 
Klosterkirche Sankt Ludwig. Zu diesem besonderen Gottes-
dienst lädt der Pastorale Raum Gerolzhofen in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Ehe- und Familienseelsorge Schweinfurt 
ein. Im Gottesdienst können sich Paare für den gemeinsa-
men Weg segnen lassen. Egal, ob frisch verliebt oder schon 
seit Jahren verheiratet: Am Valentinstag steht die Liebe und 
die Beziehung zueinander im Mittelpunkt. Als Paar sind Sie 
eingeladen, Ihr gegenseitiges Verständnis zu vertiefen, Ihre 
Liebe neu zu entdecken und zu feiern – und dann gemeinsam 
gesegnet und gestärkt wieder hinaus in den Alltag zu gehen. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Kirche bitte auf 
ausreichend Abstand achten und FFP2-Maske tragen. Weitere 
Informationen bei Pastoralreferent Josef Pohli unter Tel. 09382-
3181447. Für jedes Paar gibt es eine kleine Überraschung zum 
Mitnehmen.

PGR-Ortsausschuss Usp
Vorsitzende Inge Henkel lädt zu einer Sitzung des Ortsaus-
schusses Unterspiesheim ein: 17.02.22 um 19.30 Uhr im 
Gemeindezentrum Unterspiesheim. Auf dem Programm stehen 
notwendige Absprachen von Terminen in diesem Frühjahr und 
Vorbereitungen zur Pfarrgemeinderatswahl am 20.03.22.

Altpapiersammlung Osp
Die Minis aus Oberspiesheim erinnern an die nächste Alt-
papiersammlung am 19.02.22. Bitte liefern Sie das Altpapier/
Kartonagen selber an den bereitgestellten Container an. Der 
begehbare Container wird in der Schulstraße schon am Frei-
tagnachmittag für Sie aufgestellt. Verwenden Sie keine Schnüre 
zum Bündeln und falten Sie größere Kartonagen zusammen. 
Bitte halten Sie die Abstandsregeln ein! Vielen Dank!

Tag des Ewigen Gebetes in Gernach
Am Tag der Ewigen Anbetung in Gernach - wegen des 
Faschingssonntags vom 27.02. auf den 23.02. vorverlegt 
- feiern wir eine Hl. Messe um 09.00 Uhr in der Kirche. Im 
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ist am Bildstock Lindenplatz, eine dritte Station am Bildstock 
Bartholomäusplatz. Gerne können Sie ihren Rollator mitbrin-
gen und als Sitzgelegenheit verwenden. Die Feier entfällt bei 
schlechtem Wetter. Glockenläuten beachten!

Sonntag der Tauferinnerung
Am Sonntag Laetare, 27.03.22 feiern wir um 10.15 Uhr den 
Sonntag der Tauferinnerung. Sie haben die Möglichkeit via 
Stream teilzunehmen. Familien gestalteten den online übertra-
genen Gottesdienst. Am Ende des Gottesdienstes haben Sie 
die Möglichkeit, Kinder, die die Taufe empfangen sollen, zur 
Taufschülersalbung (Katechumenensalbung) in die Kirche zu 
bringen. Informationen bei Pfr. Amrehn (09723/1433).

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Zeilitzheim-Krautheim
Marktplatz 5, 97509 Zeilitzheim
Telefon: 09381/2470. Homepage: www.zeilitzheim.de
Fax: 09381/6556. E-Mail: pfarramt.zeilitzheim@elkb.de

13.02
10.00 Uhr Gottesdienst in Krautheim 

mit Lektor Michael Feldhäuser
20.02.
10.00 Uhr Vorstellung der Konfirmanden

in Zeilitzheim mit Pfarrerin Victoria Fleck

Auf Grund der aktuellen Lage können unsere Gottesdienste 
bzw. Veranstaltungen nur kurzfristig geplant werden. Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer oben genannten Homepage. Diese 
ist immer auf dem aktuellen Stand.

Bücherei in Zeilitzheim
Die Bücherei ist jetzt wieder nach den 10-Uhr-Gottesdiensten 
und nach dem Punkt-11-Gottesdienst geöffnet.
Das Pfarramt ist für Publikumsverkehr jeden Mittwoch von 14 – 
17 Uhr geöffnet.

Wir sammeln löchrige Socken
Warum wegwerfen, wenn man auch etwas Neues daraus 
machen kann?
Wer hat handgestrickte Strümpfe mit durchgelaufenen Fersen, 
Sohlen oder Zehen?
Bitte nicht wegwerfen!
Diese können Sie in der evangelischen Kirche in Zeilitzheim 
und Krautheim abgeben.
(Zeilitzheim täglich geöffnet zwischen 9 und 17 Uhr, oder zu 
den Gottesdienstzeiten)
Aus dem noch brauchbaren Material lassen sich z. B. neue 
Socken, Handschuhe, Stulpen oder Mützen stricken.
Ebenso können Reste von Sockenwolle abgegeben werden.
Die neuen Teile wollen wir sozialen Einrichtungen spenden oder 
beim Adventsbasar zum Kauf anbieten.
Es bedanken sich Ihre Kirchengemeinde und Dagmar Haus-
stein.

„Streit und Versöhnung“
Streiten gehört zu uns Menschen dazu, auch wenn es nicht 
schön ist. Und dann sich wieder entschuldigen und verzeihen, 
sich versöhnen und neu miteinander anfangen. Zu diesen The-
men soll der neue Gemeindebrief erscheinen. Haben Sie in 
Ihrem Leben oder in Ihrer Familie Erfahrungen mit Streit und/
oder Versöhnung gemacht?
Dann wenden Sie sich bitte mit Ihrer Geschichte an mich. Sie 
können auch einfach erzählen und ich schreibe es dann für 
Sie auf. Selbstverständlich müssen Sie nicht Ihren Namen ver-
öffentlichen! Streit und Versöhnung sind sensible Themen. Ich 
freue mich, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit der Gemeinde teilen.
Bitte melden Sie sich bis zum 4. Februar bei mir:
09381/2470 oder pfarramt.zeilitzheim@elkb.de
Ihre Pfarrerin Victoria Fleck

Viele Familien haben deshalb zu wenig zu essen, keine Arbeit 
oder kein Zuhause mehr und hoffen, in Dhaka ein besseres 
Leben führen zu können. Wie in jedem Jahr werden die Opfer-
kästchen über die Kindertagesstätten und die Grundschule 
ausgegeben und am Karfreitag und den Ostertagen wieder 
eingesammelt.

Raum für Meditation
In der Kirche St. Bartholomäus haben Sie in den Hl. 40 Tagen 
täglich die Möglichkeit zur Meditation. Von 18.00 Uhr bis 20.00 
Uhr wird die Kirche entsprechend illuminiert.

Weltgebetstag der Frauen 2022
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich 
Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die 
Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. Gemeinsam wollen wir Samen der 
Hoffnung aussäen in unserem Leben, in unseren Gemeinschaf-
ten, in unserem Land und in dieser Welt. Seien Sie mit dabei 
und werden Sie Teil der weltweiten Gebetskette. Beachten Sie 
bitte die ausgehängten Hinweiszettel auf die Gottesdienste in 
unseren Gemeinden.

7 Wochen leichter - 
Eine Aktion für Paare und Familien in der Fastenzeit
Die Aktion „7 Wochen leichter“ will bewusst Impulse für Paare 
und Familien (neu) setzen. Sie können sich anmelden und 
erhalten dann in der Fastenzeit 2022 Briefe zum Leben in Part-
nerschaft – per E-Mail, SMS oder per Post. Info und Anmel-
dung unter: www.7Wochenleichter.de In diesem Jahr gibt es 7 
Wochen auch für die ganze Familie. Info und Anmeldung: www.
elternbriefe.de/7wochen

Hausgottesdienst
Am ersten Montag der Hl. 40 Tage, 07.03.22 um 19.00 Uhr 
beten wir den Hausgottesdienst. Die Glocken läuten dazu vor 
19.00 Uhr. Überall in unseren drei Orten liegen Vorlagen auf. 
Natürlich können Sie auch eine andere Zeit wählen.

Zeit am Meer
Pfr. Tobias Wölfel (Schwebheim) eröffnet in diesem Jahr die 
Gebetszeit „Zeit am Meer“, die jeweils dienstags um 18.30 Uhr in 
der Kirche St. Bartholomäus stattfindet. Wöchentlich haben Sie 
die Gelegenheit zu Impuls aus Bibel und Leben. Termine sind: 
08.03.22; 15.03.22; 22.03.22; 29.03.22; 05.04.22. Herzliche Ein-
ladung zu dieser halben Stunde der Einkehr in den Hl. 40 Tagen.

Kreuzwegandachten
Die Zeit der Hl. 40 Tage soll auch in diesem Jahr durch das 
Gebet des Kreuzweges eine besondere Prägung erfahren. Zu 
folgenden Zeiten beten wir den Kreuzweg

Di 08.03.22 18.30 Ger
Do 10.03.22 18.30 Usp
Di 22.03.22 18.30 Ger
Do 07.04.22 18.30 Usp

Fastenandachten
Das sog. „Hungertuch“ steht im Mittelpunkt der Betrachtungen 
unserer Fastenandachten in diesem Jahr.
Zu folgenden Zeiten treffen wir uns zum Gebet:

Di      15.03.22 18.30 Ger
Do     17.03.22 18.30 Usp
Di      29.03.22 18.30 Ger
Do     31.03.22 18.30 Usp
Di      05.04.22 18.30 Ger (EV)

Fastenandacht für Senioren
Am 23.03.22 um 14.00 Uhr treffen sich die Seniorinnen und 
Senioren der Seniorengemeinschaft Unterspiesheim zu einem 
Fastenimpuls in der Kirche St. Sebastian.

Kreuzwegandacht für Senioren
Für die Seniorinnen und Senioren in Oberspiesheim planen 
wir einen Kreuzweg im Freien. Wir treffen uns am 24.03.22 um 
14.00 Uhr am Bildstock Georg-Gehring-Str., eine zweite Station 
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Nachbarschaftshilfe Gernach
Das Trauercafe Märchen, das für den Dienstag, 15.02. um 
18.00 Uhr im Haus Franziskus geplant war, fällt krankheitsbe-
dingt (nicht Corona) aus. Ebenfalls nicht stattfinden kann das 
Trauercafe am Dienstag, dem 1. März.

Gemeindeteil Kolitzheim

Feuerwehr Kolitzheim
Die für den 05.03.2022 geplante Jahreshauptversammlung 
wird aufgrund der aktuellen Coronasituation und den damit ver-
bundenen Einschränkungen auf den 14.05.2022 verschoben.
Es wird vorab nochmal fristgerecht eine Einladung hier im 
Amtsblatt erfolgen.
Die Vorstandschaft

Gemeindeteil Oberspiesheim

Altpapiersammlung Oberspiesheim
Die Oberspiesheimer Ministranten organisieren eine Altpapier-
sammlung am Samstag, 19.02.2022. Der begehbare Container 
wird in der Schulstraße aufgestellt. Bitte liefern Sie das Altpa-
pier, gut gebündelt und die Kartonagen klein gefaltet, selber 
an.
Halten Sie bitte die Abstandsregeln ein!
Im Voraus sagen wir für Ihre Unterstützung „VIELEN DANK!“
MINIStranten Oberspiesheim

Gemeindeteil Stammheim

Stammheimer unterstützen 
Stammheim(er)

Liebe Stammheimer,

wir (SUS) sind in unserer Dorfgemeinschaft 
im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne 
Ansprechpartner für Hilfestellungen.
Diese können sein, Unterstützung zur Versor-
gung (Einkauf, …), Fahrten zu dringlichen Arzt-

besuchen, behördliche Abwicklungen, techn. Probleme (ohne 
mögliche Hilfe von Firmen), etc.
In der aktuellen Situation bieten wir speziell auch Unterstützung 
bei der Impfregistrierung, Fahrten zum Impfzentrum, o. ä.
Ihr erreicht uns unter der Nummer: 09381/7181876
gez.: Heinrich Krapf

Gemeindeteil Zeilitzheim

Nachbarschaftshilfe Zeilitzheim
Die Nachbarschaftshilfe Zeilitzheim hat sich während der 
Corona-Zeit formiert, um hilfsbedürftige Menschen aus dem Ort 
bei Besorgungen oder Ähnlichem zu unterstützen.

Kontakt und weitere Informationen:
Jonas Redweik, 0179 / 5334289 oder 
Peter Dietrich, 0157 / 71410843
Wer ebenfalls bereit ist Einkäufe zu übernehmen oder die 
Gruppe anderweitig zu unterstützen, kann sich gerne bei den 
beiden genannten Ansprechpartnern melden.

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schwebheim
Kirchplatz 8, 97525 Schwebheim
Tel. 09723 / 1220 / Fax 09723 / 936810
Öffnungszeiten:
Montag, Donnerstag und Freitag 9.00 -12.00 Uhr;
Dienstag 15.00-18.00 Uhr
E-Mail: pfarramt.schwebheim@elkb.de
Internet: www.schwebheim-evangelisch.de

Samstag, 12.02.2022
10.00 Uhr Konfitag im EGZ
13.02.2022 – Septuagesimä
10.15 Uhr Gottesdienst mit Band und 

Diakon Johannes Hofmann
20.02.2022 – Sexagesimä
10.15 Uhr Gottesdienst mit Lektor Richard Krauss

Alle Veranstaltungen der Kirchengemeinde sind bis auf weite-
res ausgesetzt.
Die Mittwochs-Sprechstunde von Pfarrer Tobias Wölfel findet 
von 16.30 bis 17.30 im Pfarramt statt.
Unsere Kirche ist zum Gebet von Montag bis Samstag von 
10-18 Uhr und Sonntag von 8:30-18 Uhr geöffnet.
Kurzfristige Änderungen und aktuelle Informationen finden 
Sie auf unserer Homepage www.schwebheim-evangelisch.de.

Vereinsnachrichten

Gemeindeteil Gernach

Nachbarschafthilfe Gernach -  
Wir sind da, wenn Hilfe nötig ist
Ziel der Nachbarschaftshilfe Gernach ist es, den Gernacherin-
nen und Gernachern, aber auch Bürgerinnen und Bürgern im 
näheren Umfeld Unterstützung anzubieten bei den Erledigun-
gen, die im Alltagsleben anfallen, und die nicht selbst, von den 
näheren Angehörigen oder den Nachbarn erledigt werden kön-
nen. Unterstützung kann in vielfältiger Weise nötig werden, so 
z. B. wenn man nicht mehr selbst zum Einkaufen fahren kann, 
wenn Fahrten zum Arzt oder zu Behörden nötig werden, bei 
kleinen handwerklichen Tätigkeiten, wie gelegentliches Rasen-
mähen oder Aufhängen von Vorhängen. Auch beim Ausfüllen 
von Anträgen sind wir behilflich.
Alle Helferinnen und Helfer haben sich zum Stillschweigen 
gegenüber jedermann verpflichtet, über all das, was sie im 
Zusammenhang mit ihrer Unterstützung aus ihrem persönlichen 
Leben erfahren.

Was tun, wenn ich mir Unterstützung wünsche?
Wenn Sie Unterstützung brauchen, rufen Sie bei einer der fol-
genden Helfer*innen der Nachbarschaftshilfe an.
• Erhard Scholl (09723-7918)
• Helga Eck (09723-4078)
• Stephanie Szabo (0176-62787972)
• Dieter Dietz (0174-911 0254)
• Alfred Glos (09723-2855)
• Sie können auch eine Mail schreiben: 

info@nachbarschaftshilfe-gernach.de
Sie erhalten dann einen Rückruf, und schnellstmöglich wird 
sich eine Person aus dem Helferkreis der Nachbarschaftshilfe 
Gernach mit Ihnen in Verbindung setzen. Das kann die Person 
sein, mit der Sie sich in Verbindung gesetzt haben, aber auch 
eine andere Person aus dem Kreis der 22 Helferinnen und Hel-
fer der NB Gernach.
Erhard Scholl
Ansprechpartner Nachbarschaftshilfe Gernach
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Namibia Rundreise 2023

Vom 17.1. – 30.01.2023: 
14-tägige Traumreise »Stars unter Afrikas Sternen«

Telefonisch Mo.-Fr. von 9-14 Uhr:

Tel. 0214-7348 9548 

Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

E-Mail:
reisen@prime-promotion.de

Inklusivleistungen  
• Linienflug mit Eurowings Discover o. ähnlich von

Frankfurt nach Windhoek in der Economy Klasse
• Transfers
• 11 Übernachtungen in 3,5-4 * Hotels
• 11x Frühstück, 5x Abendessen
• Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«
• Besuch eines FLY & HELP Schulprojektes
• Eintritte & Ausflüge laut Reiseverlauf
• Reisepreissicherungsschein
Zumutbare Programmänderungen vorbehalten.

Buchungscode: 
LW23

pro Person 

ab 2.198 € 
inkl. Flug, Busrundreise, 
teilweise Halbpension 

und Konzert

Erleben Sie eines der schönsten Länder der Welt: Namibia.  
Tauchen Sie auf Ihrer Busrundreise in die Schönheit Namibias ein  
und erleben Sie die Highlights von Windhoek und Umgebung inklusive 
FLY & HELP Schulbesuch, die Sossusvlei Wüste, Swakopmund  
und den Etosha Nationalpark.  

Highlight der Reise ist das Konzert „Stars unter Afrikas Sternen 2023“ 
mit Ireen Sheer, Tim Toupet und Patrick Lindner. 

Ausführlicher Reiseverlauf: www.schlagernacht-namibia.de
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Eine Geburtsanzeige.

Die ganz besondere Art,

Freude zu teilen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/geburt
Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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www.ne-solartechnik.de

nach Frère Roger Schutz, Taizé/Frankreich

• elektroinstallateur für pv - technik
• monteur für photovoltaik / helfer
• heizungsbauer / anlagenmechaniker
• shk kundendiensttechniker

Dein Ansprechpartner: Herr Stefan Göb – Telefon 0 97 22  -  944 610

für mehr infos – ruf uns einfach an!

dich erwartet ein motiviertes handwerkerteam: 

unser ziel: 100  % erneuerbare energien
für strom & wärme aus sonnenenergie!
für die umsetzung suchen wir menschen wie dich, 
in den berufen: ( gerne auch techniker oder meister )

komm 
zu uns: 
bewirb 

dich 
jetzt!

  

„lebe das, was du verstanden hast und 
was in deinen möglichkeiten liegt.“

wir sind ein werteorientiertes unternehmen  – klimaschutz, 
die bewahrung der schöpfung & glauben zählen für uns:

www.ne-solartechnik.de

nach Frère Roger Schutz, Taizé/Frankreich

• elektroinstallateur für pv - technik
• monteur für photovoltaik / helfer
• heizungsbauer / anlagenmechaniker
• shk kundendiensttechniker

Dein Ansprechpartner: Herr Stefan Göb – Telefon 0 97 22  -  944 610

für mehr infos – ruf uns einfach an!

dich erwartet ein motiviertes handwerkerteam: 

unser ziel: 100  % erneuerbare energien
für strom & wärme aus sonnenenergie!
für die umsetzung suchen wir menschen wie dich, 
in den berufen: ( gerne auch techniker oder meister )

komm 
zu uns: 
bewirb 

dich 
jetzt!

  

„lebe das, was du verstanden hast und 
was in deinen möglichkeiten liegt.“

wir sind ein werteorientiertes unternehmen  – klimaschutz, 
die bewahrung der schöpfung & glauben zählen für uns:

• HEIZUNGSBAUER/ANLAGENMECHANIKER
für überwiegend Heizungsbau

• SHK KUNDENDIENSTMONTEUR
für Heizungsservice und Wartungen

FÜR MEHR INFOS ZUM JOB – RUF UNS EINFACH AN
ODER SIEHE WWW.NE-SOLARTECHNIK.DE

Dein Ansprechpartner: Herr Stefan Göb – Telefon: 0 97 22 / 944 610

97440 Werneck • Rudolf-Diesel-Str. 17 • info@ne-solartechnik.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der 

LINUS WITTICH Medien Gruppe

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Suche alten Bauernhof, Stall,
Scheune oder Maschinenhalle.
Auch baufällig. Sofortige Zahlung
Gewährleistet. Angebote an
muk271@web.de

Ihren Traumpartner finden

 mit einer Kleinanzeige.

anzeigen.wittich.de

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonline

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
drucken

Jetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


